Muster-Betriebsvereinbarung: Verfahren bei Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungen

Zwischen der Betriebsleitung
– vertreten durch …     –
und
dem Betriebsrat
– vertreten durch die/den Vorsitzende/n –
werden nachfolgende Verfahrensregelungen bei Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungen vereinbart:

Präambel
Diese Betriebsvereinbarung wird mit der Zielrichtung abgeschlossen, in vertrauensvoller
Zusammenarbeit zwischen Betriebsleitung und Betriebsrat Regelungen zur Sicherstellung
einer einheitlichen, transparenten und effizienten Verfahrensweise bei der Stellenausschreibung und Stellenbesetzung festzulegen. Zugleich sollen die innerbetrieblichen Aufstiegs- und Veränderungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die jeweilige Lebensphase für Mitarbeitende sichergestellt werden.

§ 1 Allgemeine Bestimmungen
Bei Einstellung/Anstellung von Mitarbeitenden ist der Betriebsrat gemäß dieser Betriebsvereinbarung bei der Auswahl der Bewerber zu beteiligen.
Gesetzliche oder arbeitsvertragliche Regelungen bleiben von dieser Betriebsvereinbarung
unberührt. Einstellung und Anstellung setzen grundsätzlich eine Stellenausschreibung voraus.
Jede Bewerbung, unabhängig davon, ob es sich um eine interne oder externe Bewerbung
handelt, ist mit absoluter Diskretion zu behandeln. Des Weiteren sind die jeweils geltenden
datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.

§ 2 Erfordernis einer Stellenbeschreibung
Jede Einstellung/Anstellung setzt grundsätzlich eine bestehende Stellenbeschreibung voraus. Dem Betriebsrat sind die Stellenbeschreibung, das Anforderungsprofil und die Bewertungskriterien für die Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern so rechtzeitig mitzuteilen, dass der Betriebsrat diese Informationen bei der Ausübung der Mitbestimmungsrechte berücksichtigen kann. Sofern keine gesetzliche Frist besteht, wird dazu in der Regel mindestens ein Zeitraum von zehn Arbeitstagen erforderlich sein.

§ 3 Regelungen zur Stellenausschreibung
Die Stellenausschreibung erfolgt zunächst intern. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die
Stelle zunächst nur intern ausgeschrieben wird. In der internen Stellenausschreibung sind
mindestens anzugeben:
· Bezeichnung der Stelle
· Arbeitsort
· Tarifliche Eingruppierung
· Vorgesehene Arbeitszeit
· Eine Kurzbeschreibung der zu leistenden Tätigkeiten, Hinweis auf die Stellenbeschreibung
· Von der Bewerberin/dem Bewerber zu erfüllende Anforderungen
· Der Zeitpunkt, ab dem die Stelle zu besetzen ist
· Hinweis auf eine mögliche Befristung
· Aufzählung der erforderlichen Bewerbungsunterlagen
· Hinweise zu Bewerbungsverfahren, inklusive Angabe des Bewerbungsschlusses für die
interne Bewerbung
Findet sich innerhalb von zwei Wochen kein interner Bewerber oder keine interne Bewerberin wird die Stelle extern ausgeschrieben. Das Gleiche gilt, wenn zwar eine interne Bewerbung vorliegt, die interne Bewerberin oder der interne Bewerber aber offensichtlich die
Anforderungen nicht erfüllt. Ist die Betriebsleitung der Ansicht, bei einer internen Bewerbung fehle es offensichtlich an der erforderlichen Qualifikation, hat sie dies dem Betriebsrat
vor der Entscheidung über die externe Ausschreibung mitzuteilen.

§ 4 Bewerberauswahl
Der Betriebsrat erhält eine Liste der Bewerberinnen und Bewerber, die zum Vorstellungsgespräch eingeladen sind. Darüber hinaus erhält der Betriebsrat eine Kopie der vollständigen Bewerbungsunterlagen der zum Vorstellungsgespräch eingeladenen Bewerberinnen und Bewerber. Ebenso erhält das Gremium die Stellenbeschreibung für die Stelle, um einen exakten Abgleich der Bewerberinnen und Bewerber durchführen zu können.
Dem Betriebsrat werden die Termine der Vorstellungsgespräche mitgeteilt, sobald diese
feststehen. In der Regel soll eine Ankündigungsfrist von mindestens sieben Tagen eingehalten werden. An den Vorstellungsgesprächen kann ein Mitglied des Betriebsrats teilnehmen.
Die Entscheidung über eine Teilnahme trifft der Betriebsrat. Spätestens mit der Ankündigung sind die oben genannten Informationen über die Bewerberinnen und Bewerber mit-
zuteilen. Die Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeitenden wird von der Betriebsleitung informiert, wenn unter den Bewerberinnen und Bewerbern ein schwerbehinderter Mensch ist. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, sofern sich für die Betriebsleitung aus den Unterlagen oder dem Urteil der Vertrauensperson der Schwerbehinderten nicht zweifelsfrei ergibt, dass sie ungeeignet sind. Für die Auswahl der Bewerbenden sind ausschließlich fachliche und persönliche Qualifikationen maßgeblich. Sofern an den Vorstellungsgesprächen Teilnehmende persönlich mit einzelnen Bewerberinnen oder Bewerbern bekannt sind, haben sie diesen Umstand gegenüber anderen auf der Seite des Betriebs beteiligten Personen vor Beginn des Vorstellungsgesprächs unaufgefordert mitzuteilen. Das Gleiche gilt bei möglichen Interessenkonflikten. Interne und externe Bewerberinnen und Bewerber werden nach gleichen Kriterien beurteilt. Bewerberinnen oder Bewerber mit Schwerbehinderung erhalten bei gleicher Eignung den Vorzug, unabhängig davon, ob es sich um eine interne oder externe Bewerbung handelt. Abgelehnte Bewerberinnen oder Bewerber erhalten eine schriftliche Mitteilung, die keiner Begründung bedarf.

§ 5 Stellenbesetzung
Die Stellenbesetzung wird zum frühestmöglichen Zeitpunkt vollzogen, bei einem internen
Bewerber oder einer internen Bewerberin spätestens zum Ablauf von drei Monaten ab
schriftlicher Zusage.

§ 6 Schlussbestimmungen
Diese Betriebsvereinbarung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft.
Diese Betriebsvereinbarung kann jederzeit mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende schriftlich gekündigt werden.
Diese Betriebsvereinbarung kann jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen der Vertragsparteien geändert werden.

§ 7 Salvatorische Klausel
Soweit einzelne Regelungen dieser Betriebsvereinbarung aufgrund anderweitiger Regelungen unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der Betriebsvereinbarung im Übrigen
hierdurch nicht berührt. Für diesen Fall verpflichten sich die Vertragsparteien, unverzüglich
eine neue Regelung zu treffen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Klausel entspricht.
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